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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Beschäftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr. 

Anspruch auf Abfindung nach dem 
Tarifvertrag zur sozialen Absicherung 
vom 12.10.2006 in der jeweils geltenden 
Fassung 
Anlage: 

Erklärung über den Vorbehalt der Rückforderung

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname
Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

Das Arbeitsverhältnis wurde durch 
Kündigung des Arbeitgebers Auflösungsvertrag 

zum  beendet. 

Nach § 4 Abs. 1 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 12.10.2006 in der 
jeweils geltenden Fassung hat 
Frau/Herr  Anspruch auf eine Abfindung. 
Die Abfindung ist fällig am 
Grund: 

die/der Beschäftigte eine Erklärung zum Verzicht auf Klage gegen die Kündigung 
unterschrieben hat oder 
die/ der Beschäftigte nach Ablauf von drei Wochen nach Zugang der Kündigung  
keine Klage gegen die Kündigung erhoben hat und dies schriftlich erklärt hat oder 
die/ der Beschäftigte die erhobene Klage zurückgezogen hat oder 
die Wartezeit von drei Monaten nach Zugang der Kündigung abgelaufen ist oder 
ein Auflösungsvertrag geschlossen wurde 

Erfolgte bereits vor dem Ausscheiden eine Rentenleistung? 

ja nein 
Der Zahlungsempfänger wurde aufgefordert, eine Anfrage bei seinem zuständi-
gen Rentenversicherungsträger einzuholen, ab wann ein Anspruch auf eine Ren-
te aus der gesetzlichen Rentenversicherung besteht. 

Die Richtigkeit der vorstehend aufgeführten Angaben wird bestätigt: 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 
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